
 

 
 
 

Ausfüllhilfe „Verantwortliche Erklärung des Anlieferers“ 
 
 
 
 
Bitte das angegebene Formular komplett und sorgfältig ausfüllen und an die oben im Formular 
„Verantwortliche Erklärung des Anlieferers“ genannte Faxnummer vor der ersten Anlieferung senden. 
 
 
� Bauherr ist der rechtmäßige Eigentümer des Abfalls. Bei Hausausschachtungen also z.B. auch eine 

Privatperson. Bei Aufträgen eines Generalunternehmers ist dieser zu benennen. 
 

� Art des Bauvorhabens ist eine Kurzbeschreibung der Baustelle wie z.B. Hausausschachtung, 
Kanalbau, Straßenbau oder ähnliches. 

 
� Bei der Anschrift des Bauvorhabens ist die vollständige Adresse mit Ort, Straße und Hausnummer 

anzugeben. 
 
� Zuerst ist bei der bisherigen Nutzung der Fläche anzukreuzen, ob das Gelände 

gewerblich/industriell genutzt wurde oder nicht, bzw. ob es sich um eine Altlastenverdachtsfläche 
handelt.  

 
Wenn ja, ist immer mit einer chemischen oder mineralischen Verunreinigung durch Auffüllungen 
wie z.B. Bauschutt zu rechnen und kann nicht ohne Gutachten, bzw. Analysen verkippt werden. 

 
Wenn nein, wie wurde das Gelände genutzt?  z.B. Ackerfläche, Wiese, Brachland usw….. 
 �
Wenn ja, bitte Namen des Gutachters, bzw. Bezeichnung der Analyse angeben oder Namen der 
Person angeben, welche die Baumaßnahme vorab besichtigt hat, 
Gutachten oder Analysen sind bei der Einreichung der Erklärung mitzusenden. 

 
Wenn nein, kann eine Anlieferung nur bei unauffälligen Maßnahmen wie z.B. Ackerflächen 
erfolgen, wo keine Auffälligkeiten oder Verunreinigungen von gewachsenem Boden zu erwarten 
sind. 
 

� Die voraussichtliche Menge bitte in m³ angeben. Bei Tonnenangaben wird RBS diese intern 
umrechnen. Bei absehbarer Überschreitung der Mengen bitte Mengenerhöhung zusenden, da unser 
Personal angehalten ist, die Annahme bei Erreichen der angemeldeten Menge zu verweigern. Dies 
geschieht auch zu Ihrer Sicherheit, damit keine Fremdmassen auf Ihre Anmeldung angeliefert 
werden können. 

 
� Tagesdatum 
 
� Bitte unbedingt Firmenstempel und Unterschrift des Anlieferers einfügen. 
 
� Das Feld Kd.-Nr bleibt frei und wird von RBS ausgefüllt. 
 
 
Unser Kippenpersonal ist angewiesen, die Lieferscheine komplett und stimmig mit den schriftlich 
eingereichten Anmeldungen auszufüllen. Bei Fragen steht sowohl die Betriebsleitung wie auch der 
Vertrieb zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Rheinische Baustoffwerke Vertrieb 


